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Vorwort

Die Arbeit wurde von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster im Sommersemester 2014 als Dissertation ange-
nommen. Siewurde 2015 noch einmal überarbeitet, um u. a. die mittlerweile in Kraft
getretene Neufassung der EuGVVO zu berücksichtigen. Die Entscheidungen des
Europäischen Gerichtshofs zum Gegenstand dieser Arbeit wurden bis Juli 2014
berücksichtigt. Dies schließt die Urteile in den Rechtssachen C-146/13 sowie
C-147/13 aus. Die Urteile haben jedoch erwartungsgemäß die Sorge über eine
Nichtigerklärung der EU-Patent-Verordnungen entkräftet (vgl. hierzu u., Kap. 5 A.).

Die zahlreichen, trotz jahrzehntelanger Befassung durch Literatur, Rechtspre-
chung und Gesetzgeber fortbestehenden Probleme des europäischen Patentsystems
und seine imHinblick auf die beteiligten Interessen bestehenden Unzulänglichkeiten
weckten ursprünglich das Interesse des Verfassers. Sie waren ausschlaggebend für
seine Befassungmit demWandel vom klassisch-nationalen zu einem internationalen
Patent. Das sich 2011 in frühen Entwurfsfassungen befindende EU-Patent bot hier
die Chance, das EPÜ-System gemeinsam mit dem sich entwickelnden EU-Patent-
paket tiefergehend zu untersuchen.

Bei der Erstellung dieser Arbeit in den Jahren 2011 bis 2014 durfte der Verfasser
miterleben wie sich aus ersten rudimentären Entwurfspapieren ein solides Geset-
zeswerk entwickelte, das auf viele der Kritikpunkte zum EPÜ-System eine ange-
messene Antwort gibt.

Der Verfasser beabsichtigt durch seine Untersuchungen interessante und pra-
xisrelevante Lösungsansätze hinsichtlich der von ihm ausgewählten Probleme des
EP-Systems zu liefern und zu einem Verständnis des EU-Patentsystems beizutragen,
das eine bloß isolierte Betrachtung des neuen Systems nicht vermitteln könnte.

Dank schulde ich Professor Dr. Thomas Klicka für das hohe Maß an Freiheit, das
er mir bei Auswahl und Bearbeitung des Themas gewährt hat, sowie für seine um-
fassende Unterstützung bei der Erstellung der Arbeit. Dank gebührt außerdem
Professor Dr. Wolfram Timm für die Erstellung des Zweitgutachtens.

In besonderer Weise möchte ich meiner Freundin Leonie Gallhöfer danken, die
für mich stets Rückhalt und Ruhepol ist.

Vom Herzen danken möchte ich meinen Eltern wie auch meinen Brüdern, die mit
ihrem Interesse, ihrer Geduld und Ermutigung ganz maßgeblich zum Gelingen der
Arbeit beigetragen haben. Ihnen ist diese Arbeit gewidmet.

Düsseldorf, Oktober 2015 Sebastian Fuchs
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Einleitung

Gewerbliche Schutzrechte sind in der heutigen Wirtschaft nicht mehr wegzu-
denken. Unternehmen, die hohe Geldbeträge in Forschung und Entwicklung in-
vestieren, haben in der Regel ein besonderes Interesse daran, neue Erkenntnisse, die
für den freien Markt bestimmt sind, durch gewerbliche Schutzrechte absichern zu
lassen. Neben Gebrauchs- und Geschmacksmustern spielen Patente hierbei eine
besondere Rolle. Sie sind als das gewerbliche Schutzrecht mit den strengsten An-
forderungen gewissermaßen die „Krone“ der Entwicklungsbemühungen und bieten
großes Potenzial, hohe Gewinne durch zeitlich begrenzte, faktische Marktexklusi-
vität generieren zu können.

IhremUrsprung nach rein national, werden gewerbliche Schutzrechte zunehmend
internationalisiert. Diese Entwicklung hat folgende Gründe: Immer größere Ab-
satzmärkte werden erschlossen, was zu einer Verringerung der Produktionskosten
und damit zu einer Erhöhung der Gewinnspannen führt. Weltweit konkurrieren
Staaten darum, optimale Bedingungen für Unternehmen zu schaffen, d.h. ihren
jeweiligen Markt für Unternehmen attraktiv zu halten, um einer Abwanderung in
andere Märkte entgegenzuwirken. Der Druck in diesem Wettbewerb erhöht sich
dadurch, dass Unternehmen in ihrer Fähigkeit, auf andere Märkte auszuweichen,
flexibler geworden sind.

Die Internationalisierung, insbesondere des Patentrechts, ist eine zentrale ge-
setzgeberische Maßnahme zur Verbesserung der Marktbedingungen. Sie verspricht
erhebliche Kostenvorteile sowohl in Form geringerer Anmelde- und Jahresgebühren
als auch Gerichtskosten und erleichtert das rechtliche Vorgehen gegen Patentver-
letzer. Eine effektive Vorgehensweise ist mehr denn je notwendig, da es nachah-
menden Wettbewerbern zunehmend leicht fällt, Märkte für die Produktion und den
Absatz patentverletzender Güter zu finden. Insbesondere Schwellenländer, wie
bspw. China, die über keinen effektiven Rechtschutz bzw. keine effektiven Mög-
lichkeiten zur Rechtsdurchsetzung verfügen, bieten nachahmenden Unternehmen
optimale Bedingungen für Produktion und Export patentverletzender Güter. Ge-
langen diese Güter erst einmal an Absatzorte, ist es von besonderer Bedeutung
zentral und effektiv gegen ihren Absatz vorzugehen. Dies erhöht das Bedürfnis von
Patentinhabern für einen effizienten und kostengünstigen internationalen Patent-
schutz. Ein traditionell nationales Schutzrecht muss dementsprechend mit diesem
Ziel reformiert werden.

Der Patentschutz auf dem europäischen Markt hat sich dem Ziel der Internatio-
nalisierung bisher nur in schleppendem Tempo genähert. Seit dem in den 1970er



Jahren hervorgebrachten Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ)1, das lediglich
die Erteilung von Patenten vereinheitlicht, jedoch ihren nationalen Charakter un-
berührt lässt, hat es in der Europäischen Union keine relevanten Fortschritte mehr bei
der Internationalisierung des Patentrechts gegeben: Nach wie vor erhöhen u. a.
kostenintensiveÜbersetzungen der Patentschriften in die jeweiligen Landessprachen
der Vertragsstaaten der nach dem EPÜ zustande gekommenen Europäischen Patente
(EP) die Schwelle einer Patentanmeldung.

Derzeit müssen, mangels eines einheitlichen Patentgerichts, außerdem Ge-
richtsverfahren vor nationalen Gerichten geführt werden. Dies ist allerdings vor dem
Hintergrund des einheitlichen Binnenmarkts in der EU problematisch, da der freie
Warenverkehr gleichermaßen redlichen Unternehmen wie auch nachahmenden Pa-
tentverletzern den Vorteil bietet, Produkte ohne Binnenkontrollen und -zölle im
gesamten Wirtschaftsraum der EU anbieten zu können. Entsprechend machen Pa-
tentverletzungen auch nicht vor Landesgrenzen Halt. Häufig werden daher mehrere
nationale Teile eines EP parallel verletzt, was mangels eines einheitlichen Gerichts
kostspielige Parallelverfahren in unterschiedlichen Mitgliedstaaten nach sich zieht,
obwohl es sich zumeist um im Wesentlichen identische Patentverletzungen handelt.

Die Verabschiedung zweier Verordnungen über das sog. Europäische Patent mit
einheitlicher Wirkung (i.F. als EPeW bzw. als Einheits- oder EU-Patent bezeichnet)2

und der Abschluss eines Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht
(i. F. EPG)3 im Dezember 2012 bzw. im Februar 2013 (i. F. insgesamt bezeichnet als
EU-Patentsystem) läuten eine neue Ära der Internationalisierung des Patentrechts in
den Mitgliedstaaten ein. Das EU-Patentsystem wird frühestens ab 2016 zur Verfü-
gung stehen.

Angesichts dieser bevorstehenden, grundlegenden Veränderungen werden in den
folgenden Kapiteln ausgewählte Probleme und Aspekte des EP-Systems beleuchtet,
um Rückschlüsse auf die Qualität und die voraussichtlichen Chancen und Heraus-
forderungen des neuen EU-Patentsystems ziehen zu können.

1 Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente vom 5. Oktober 1973 (EPÜ),
unterzeichnet in München; ratifiziert in Deutschland am 21. Juni 1976 durch das Gesetz über
internationale Patentübereinkommen (IntPatÜG), BGBl. 1976 II S. 649.

2 Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
17. Dezember 2012 über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der
Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes (EPatVO), ABl. 2012 Nr. L 361, S. 1 sowie
Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 des Rates vom 31. Dezember 2012 über die Umsetzung der
verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im
Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen (EPatÜbersVO), ABl. 2012
Nr. L 361, S. 89.

3 Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht vom 19. Februar 2013 (EPGÜ),
unterzeichnet in Brüssel, ABl. 2013 Nr. C 175, S. 1.
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Kapitel 1

Bedeutung und geschichtliche Entwicklung
der Patente

Dieses Kapitel dient der Einführung in das Thema „Patentschutz“ sowie der
Einordnung des EU-Patentpakets in den historischen Kontext des internationalen
Patentschutzes.

A. Allgemeine Bedeutung des Patentschutzes

Ein Patent gewährt seinem Inhaber hinsichtlich der im Patent verkörperten Lehre
ein Recht zum Ausschluss anderer Unternehmer auf bestimmte Zeit. Als Grundlage
für die Rechtfertigung seines Ausschließlichkeitscharakters werden in der Literatur
unterschiedliche Theorien, darunter die Belohnungs-, Anspornungs-, Offenbarungs-
und Eigentumstheorie, angeführt. Der BGH schließt sich der Belohnungstheorie an,
die eine Offenbarung (gemeint ist damit im Patentrecht die Zurverfügungstellung der
Erfindung bzw. ihrer technischen Lehre an die Allgemeinheit1) im Sinne des tech-
nischen Fortschritts als entscheidenden Grund dafür ansieht, den Erfinder im Ge-
genzug mit einem Ausschließlichkeitsrecht auf Zeit zu belohnen.2 Im Kern bein-
halten auch die anderen Patentrechtstheorien den Offenbarungs- und Belohnungs-
gedanken. Inhaltlich nicht weit von der Belohnungstheorie angesiedelt, ist die Of-
fenbarungstheorie: Sie sieht die Offenbarung und das Patentrecht ebenfalls in einem
Gegenseitigkeitsverhältnis, legt aber entscheidenden Wert darauf, dass das neue
Wissen durch das Patent früher öffentlich zugänglich gemacht werde als wenn der
Erfinder es ansonsten zunächst geheim hielte. Die ebenfalls in der Literatur ver-
tretene Anspornungstheorie3 sieht dagegen als vordergründig an, dass ein Erfinder
durch die patentbedingte Marktexklusivität motiviert wird, dauerhaft den techni-
schen Fortschritt zu fördern. Die Eigentumstheorie stellt hingegen das Erfindungs-
wissen aus Wertungsgesichtspunkten dem Sacheigentum gleich und begründet den

1 DerBegriff derOffenbarung umfasst jedeMaßnahme, durch die die Erfindung bzw. die ihr
zugrundeliegende technische Lehre der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, s. Moufang,
in: Schulte, PatG mit EPÜ, 9. Aufl. München 2014, § 3, Rn. 137.

2 Vgl. Wortlaut: Die „Offenbarung der Erfindung in der Patentschrift umschreibt (…) das,
wofür der Erfindermit einer ausschließlichen Rechtsstellung zu belohnen ist“, BGH,Urteil vom
24. April 1969, Az.: X ZR 54/66, GRUR 1969, 534, 535 (Skistiefelverschluss).

3 s. hierzu auch Rogge, in: Benkard, PatG, 10. Aufl. München 2006, Einl., Rn. 2.




